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Prüfungsordnung der Hochschule Bremen 
für den Masterstudiengang „Business Administration“

(Fachspezifischer Teil)

Vom 23. Oktober 2007

Der Rektor der Hochschule Bremen hat am 6. Fe-
bruar 2008 gemäß § 110 Abs. 3 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) den
fachspezifischen Teil der Prüfungsordnung der Hoch-
schule Bremen für den Masterstudiengang „Business
Administration“ in der nachstehenden Fassung ge-
nehmigt. 

Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt
ist, gilt der Allgemeine Teil der Masterprüfungsord-
nungen der Hochschule Bremen vom 26. Januar 2004
(Brem.ABl. S. 469) (AT-MPO) in der jeweils gültigen
Fassung.
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§ 3 Prüfungsausschuss

§ 4 Masterprüfung, Masterthesis und Kolloquium

§ 5 Gesamtnote der Masterprüfung

§ 6 Mastergrad

§ 7 Inkrafttreten

Anlage 1: Prüfungs- und Studienleistungen 

§ 1 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

(1) Die Regelstudienzeit beträgt fünf Semester. Sie
beinhaltet die Masterthesis und das Kolloquium.

(2) Das Modul 9 ist an einer ausländischen Partner-
hochschule zu absolvieren und grundsätzlich unter der
Erbringung von zwei Studien- oder Prüfungsleistun-
gen mit insgesamt 6 Leistungspunkten abzuschließen.

(3) Der für den erfolgreichen Abschluss des Studi-
ums erforderliche Umfang des Studiums beträgt 90
Leistungspunkte. 

§ 2 

Prüfungs- und Studienleistungen

(1) Anzahl und Form der abzulegenden Prüfungs-
leistungen und die Anzahl der Studienleistungen regelt
Anlage 1. 

(2) Die Studierenden können für alle Prüfungsleis-
tungen nach Absatz 1 außer für Klausuren und münd-
liche Prüfungen Themen vorschlagen. Die Prüfungs-
leistungen nach Absatz 1 mit Ausnahme der Klausur
können auch durch eine Gruppe von Studierenden in
Zusammenarbeit angefertigt werden (Gruppenarbeit).

§ 3 

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus 

1. zwei Professoren oder Professorinnen,

2. einem Studierenden,

3. einem Mitglied des Prüfungsamtes mit beraten-
der Stimme.

§ 4 

Masterprüfung, Masterthesis und Kolloquium 

(1) Die Masterprüfung besteht aus den Prüfungs-
und Studienleistungen gemäß Anlage 1, der Master-
thesis und dem Kolloquium, in dem die Masterthesis
zu verteidigen ist.

(2) Die Masterthesis ist grundsätzlich in englischer
Sprache abzufassen und in mindestens drei maschi-
nengeschriebenen, gebundenen Exemplaren sowie
zusätzlich auf Datenträger abzuliefern.

(3) Die Frist zur Bearbeitung der Masterthesis be-
trägt sechs Monate. Der Bearbeitungsumfang beträgt
30 Leistungspunkte.

§ 5 

Gesamtnote der Masterprüfung

Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich
zu 75 % aus dem Durchschnitt der Modulnoten nach
Anlage 1, zu 20 % aus der Note der Masterthesis und
zu 5 % aus der Note des Kolloquiums.

§ 6 

Mastergrad

Nach bestandener Masterprüfung verleiht die
Hochschule den Grad „Master of Business Admini-
stration (MBA)“.

§ 7 

Inkrafttreten

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2005 in Kraft.

(2) Sie gilt erstmals für Studierende, die zum Win-
tersemester 2005 das Studium begonnen haben mit
der Einschränkung, dass für diese ein Bearbeitungs-
umfang der Masterthesis von 15 Leistungspunkten bei
einer Bearbeitungsdauer von 12 Wochen gilt; der Ge-
samtumfang des Studiums beträgt in diesem Fall 75
Leistungspunkte. Für Studierende, die das Studium
zum Wintersemester 2007 und später aufnehmen, gilt
diese Ordnung ohne Einschränkung.

(3) Für Studierende, welche das Studium zu einem
früheren Zeitpunkt aufgenommen haben, gelten die
bisherigen Prüfungsbestimmungen. Im Einzelfall ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. Diese Regelung gilt
bis zum Ende des SS 2007. Danach gilt diese Ordnung
mit der Maßgabe, dass bisher erbrachte Leistungen
angerechnet werden.

(4) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Prü-
fungsordnung der Hochschule Bremen für den post-
gradualen Studiengang „Business Administration“
vom 23. September 2003 (Brem.ABl. 2004 S. 711)
außer Kraft. Absatz 3 bleibt unberührt.

Bremen, den 6. Februar 2008

Der Rektor der Hochschule Bremen
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